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III . Bauvorſchriften für beſondere Fälle .
A. Mit Rückſicht auf die Lage des Gebäudes .

a. Bauten an öffentlichen Wegen .
1. Straßengeſetz vom 14 . Juni 1884 .

( Gef . und VOBl . S. 285. )
§ 31 . Bauanlagen in der Nähe öffentlicher Wege. “)

Auf dem längs der öffentlichen Wege befindlichen Prwat⸗
eigentum dürfen , vorbehaltlich der für die Ortsſtraßen gel⸗
tenden beſonderen Beſtimmungen , bauliche Anlagen aller Art
bei Landſtraßen nur in einer Entfernung von 3,6 m, bei
Kreisſtraßen und Gemeindewegen nur in einer ſolchen von
2 m angebracht werden .

Die Entfernung iſt vom äußeren Rande des Grabens
an und , wo ein Wegegraben fehlt , vom äußeren Rande des
Wegekörpers an zu bemeſſen .

Für Kreisſtraßen oder einzelne Strecken derſelben kann
auf Antrag des Kreisausſchuſſes die zuläſſige Entfernung
baulicher Anlagen durch bezirks - oder ortspolizeiliche Vor⸗
ſchrift bis auf 3,6 m erhöht werden .

Wenn nach den Umſtänden eine Benachteiligung der
öffentlichen Intereſſen nicht zu erwarten iſt , kann durch die
Verwaltungsbehörde ?) nach Anhörung der Straßenbau⸗
behörde und bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen außerdem
nach Anhörung des Kreisausſchuſſes , beziehungsweiſe der
Gemeindebehörde von der Einhaltung dieſer Entfernung
Nachſicht erteilt werden .

) Das Straßengeſetz vom 14. Juni 1884 findet nur Anwendung ,wenn Bauten außerhalb des Orts ( Ortsetters ) in Frage ſtehen .
Siehe auch oben Anm . 1 Seite 17.

) Bezirksrat bezw . Bezirksamt : § 118 Abſ . 2 Ziff . 3 der
Landesbauordnung .
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Soweit es im öffentlichen Intereſſe einer geordneten
Wegeunterhaltung erforderlich erſcheint , kann von der

Straßenbaubehörde , bezw . bei Kreisſtraßen und Gemeinde⸗

wegen von dem Kreisausſchuſſe und der Gemeindebehörde
die Beſeitigung von Anlagen verlangt werden , welche vor

Inkrafttreten des Geſetzes in größerer Nähe , als nach Obigem
zuläſſig iſt , angebracht wurden . In dieſem Falle iſt Ent⸗

ſchädigung zu leiſten , ſofern nicht ſchon nach den früher gel⸗
tenden Beſtimmungen die Anlage vorſchriftswidrig erfolgt iſt .

Über die Notwendigkeit der Beſeitigung entſcheidet die

Verwaltungsbehörde , über Vorausſetzungen und Höhe der

Entſchädigung das Gericht .

2. Ortsſtraßengeſetz vom 6. Juli 1896 .
( Abgedruckt oben Seite 118 . )

In Betracht kommen die Art . 7, 9, 10, 22, 26, 28 und 29.

b. Bauten in der Nähe von Waldungen .

Forſtgeſetz vom 15 . November 1833 .

( Regierungsblatt 1834 Seite 5. )
Vom Bauen in der Nähe von Waldungen .
§ 57 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelben von

weniger als 400 Fuß ( 120 Meter ) dürfen keine Wohn - oder
andere Gebäude angelegt werden .

Das Wiederherſtellen und Erweitern von erlaubter

Weiſe bereits beſtandenen Gebäuden iſt unter dieſem Verbote

nicht begriffen .
Beſchränkungen der Bauerlaubnis aus anderen als

forſtpolizeilichen Gründen bleiben vorbehalten .
§ 58 . ( Nach der durch das Geſetz vom 27 . April 1854

abgeänderten Faſſung . ) Die Vorſchrift des vorhergehenden
Paragraphen gilt nicht für die im Zuſammenhang mit einem
Orte errichteten Gebäude und Werke , die mit der Gemeinde

1165
dem Weiler , wozu ſie gehören , einen geſchloſſenen Ort

ilden .

§ 59 . Eine Ausnahme von dem Verbote des § 57 kann
die Staatsforſtbehörde ) ) nur nach Vernehmung des Forſt —

) Forſt⸗ und Domänendirektion .
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